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Hinweise zur Umsetzung der PO Agility im Jahr 2016 
(aus dem VDH Ausschuss Agility) 
 
 
 
1. Eintragung von Prüfungsergebnissen in Leistungskarten. 
mit Wirkung ab 01.01.2016 besteht keine Verpflichtung mehr, Prüfungsergebnisse mit dem Werturteil 
„DIS = Disqualifikation“ als Ergebnis einer Prüfung in die vorgelegte Leistungskarte einzutragen. Soweit 
Eintragungen Form der Kombinationswertung aus A-Lauf und JP vorgenommen werden, entfällt entspre-
chend der Eintrag nur dann, wenn beide Einzelprüfungen mit dem Werturteil „DIS“ abgeschlossen wur-
den. 
 
Unberührt von obiger Regelung sind Dokumentationen von Abbrüchen (z.B. Krankheit Hund,….) und Dis-
qualifikationen im Sinne unsportlichen Verhaltens etc.  
 
2. Hinweis zu den zugelassenen Geräten ab 01.01.2016  
In der gültigen PO erfolgte 2013 der Hinweis, dass zum 01.01.2016 nur noch Geräte zum Einsatz kom-
men können, die den Vorgaben der von der FCI Kommission zu veröffentlichenden Obstacle-Guidelines 
entsprechen. Auf Grund vielfacher Diskussionspunkte ist dieser Leitfaden bislang nicht verabschiedet. Im 

mit einer Festlegung zur rechnen. Dies betrifft das bislang nicht feststehende Maß der Hürdenausleger  
(-flügel). 
 
 
Betroffene Textstelle aus der Prüfungsordnung: 

 
Aus diesem Grund können bisher genutzte Hürdenausleger, soweit nicht durch den LR auf Grund von 
fehlerhaften Sprunghöhen, Defekten oder gefährdender Konstruktion beanstandet, zunächst weiter ver-
wendet werden  

 

Christoph Holzschneider 

VDH Obmann für Hundesport 

Ergänzung für den Geltungsbereich des VDH: 
- …. 
- Für den Geltungsbereich des VDH gilt die von der FCI Agility Kommission festgelegte Übergangsfrist bis 

zum 31.12.2015 zur Anpassung der verwendeten Geräte an die Forderung der VDH/FCI PO 2012. Bis dahin 
können auch die Geräte in ihren Abmaßen gemäß der PO 2007 weiter verwendet werden. 

- … 

Hinblick darauf, dass zu 2017 eine Überarbeitung der Prüfungsordnung ansteht, ist auch bis dahin nicht 

 Gummersbach, 17-12-2015 


